
2. Abtheilung. 3. Kapitel. 

Das Waller nnd feine Beftandtheile. 

1. ©effentlihe und private Gemäller. 

1. Borausfesungen der Oeffentlichfeit. 

Das Römifche Necht geht davon aus, daß hinfichtlich dev Binnengewäffer 

zwifchen der fließenden Welle als folcher und der Gefammtheit des Gewäljers 

zu unterjcheiden tft. Sene tft nicht faßbar und fan daher nicht Gegenftand 
einer Privatberechtigung fein, während die Entftehung privater Nechte an diefer 

nicht ausgefchlofjen ijt. Amdererjeits trägt das Nömifche Necht der Thatjache 

Rechnung, daß die größeren Gewäffer von der Natur dazu bejtimmt find, nach 
verjchiedenen Nichtungen hin den Bedürfniffen der Allgemeinheit zu dienen. &3 
gelangt jo zu einer Unterfcheivung zwifchen öffentlichen (d. h. dem gemeinen Ge- 

brauche unterworfenen) und nicht öffentlichen Gewäfjern, giebt aber feine ftreng 

begrenzte Definition dev erjteren, fondern führt nur Kriterien für ihre Geartung 
an, wie die Größe, die Auffafjung der Ummohner, die Beftändigfeit des Laufes.!) 
Auch die allgemeinen nterefjen am öffentlichen Fluß, die heut ftrafrechtlichen 

und polizeilichen Schuß genießen, waren vielfach durch privatrechtliche Klagen 
gefichert.?) Die älteren deutjchen Nechtsbücher enthalten ebenfalls feine bejtinmte 
Borjehrift über die Borausjegungen, unter denen ein Fluß als öffentlicher zu 
betrachten und zu behandeln ift. 

Braris und Gefeßgebung gehen gegenwärtig im MWefentlichen davon aus, 

daß zu den öffentlichen, dem gemeinen Gebrauche dienenden Sachen alle Flüfje 

zu rechnen find, auf denen ihrer natürlichen Bejchaffenheit nach Schiffahrt und 
Flößerei ausgeübt werden fann, ohne Nückjicht darauf, ob fich diefe Ausübung 

thatfächlich vollzieht. Die Frage, ob und inwieweit nicht jehiffbare, aber be- 
ftändig fließende Gewäfjer der privaten Einwirkung entzogen und nach einzelnen 

Nichtungen hin der polizeilichen Aufficht des Staates unterjtellt find, hat ihre 

Beantwortung in dem öffentlichen Necht zu finden. 

»0.1.$1. Dig. de flum. 43. 12: flumen a rivo magnitudine diseernendum 

est aut existimatione eircumcolentium. 

C.1. $3. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen 

Cassius definit, quod perenne sit. 

>, Windfcheid, „Lehrbuch des Pandektenrechts". Düfjeldorf 1870. Bd II ©. 706/58.



Das Allgemeine Landrecht jcheidet zunächft aus dem Kreife der öffentlichen 

die ftehenden Gewäffer aus, welche entweder jelbitändig vder als Bejtandtheil 
angrenzender Grundftüce im Eigenthum des Grundbefigers jtehen. Das Eigen- 
thumsvecht umfaßt bier neben dem Bett des Sees oder Teiches auch das in 
demjelben vorhandene Wafjer und Alles, was fich in demfelben befindet. (SS 176, 
177 Tit. 9 Th. I Allg. Landr.) Weiter ftellt das Allg. Landrecht in den SS 21 

Tit. 14 Th. Il und 38 Tit. 15 Th. II als grundlegende Nechtsjäge für die 
öffentlichen Ströne die Beitimmungen auf, daß die von Natur fchiffbaren Ströme 
ein gemeines Eigenthun des Staates find, und daß ihre Nußungen zu den Ne- 
galien des Staates gehören. Entjcheidendes Kennzeichen für die Deffentlichkeit 
eines Flufjes 1jt hiernach feine natürliche Schiffbarkeit, alfo die natürliche Taug- 
lichkeit des Flufjes, dem Schiffahrtsverfehre zu dienen, ohne Nückficht darauf, ob 
die Schiffahrt auf dem Fluffe thatfächlich ausgeübt wird vder nicht.) ES liegt 
auf der Hand, daß nicht jede Art der Schiffahrt genügt, um die Deffentlichkeit 

eines Fluffes zu begründen. Das Befahren mit Kleinen Kähnen und Vtachen 

bedingt diejelbe noch nicht, es muß vielmehr eine dem Verfehre dienende, alfo mit 
dem Transport von Berfonen oder Sachen befaßte Schiffahrt möglich fein und 

der Nachweis dafür, daß der Fluß als Wafferitraße benußt werden kann, durch 

Anführung thatfächlicher Fälle erbracht werden, in denen eine folche Schiffahrts- 

übung ftattgefunden hat. 
AS nicht öffentlich ift ein Fluß auch dann zu betrachten, wenn derjelbe 

zwar regelmäßig ‘die für den Verkehr erforderliche Wafjermenge führt, indejjen 

natürliche Hinderniffe, wie vorfpringende Felien, Wafferfälle, Untiefen die Schiff- 
fahrt ausschließen. Künftlich gefchaffene Hindernifje, wie Stauanlagen und 
Brücken, kommen dagegen nicht in Betracht, wenn der Fluß von Natur jchiffbar 
it. Der Mangel an Anlagen, welche die Schiffahrt zu fördern und zu exleich- 
tevn Dejtinmt umd geeignet find, wie beifpielsweife das Nichtvorhandenfein 
de8 Leinpfades oder das Fehlen von Häfen und Landimgsplägen, fallen 
noch weniger ins Gewict.‘) Die Schiffbarfeit einer Theilftreefe macht 

noch nicht den ganzen Stromlauf zu einem öffentlichen, andererjeit3 Fünnen 

größere Theilitreefen eines Stromes die Eigenfchaft der öffentlichen Gemwäjfer 

auch dann bejigen, wenn die oberhalb oder unterhalb belegenen Flußtheile nicht 
von Natur fcehiffbar find. Die Entjceheidung über die Schiffbarkeit ift nicht da- 

durch bedingt, daß von der Benußung der fraglichen Flußftrede fir Schiffahrts- 
zwecke ftetS Gebrauch gemacht ift; ebenfowenig durch die Bauart, die Größen- 

X11 ©. 243 fg.; vom 26. Septbr. 1889 XVII ©. 225 fg.; vom 18. März 1895 XXVII 
©. 285 fg. 

+) Entf. des D. 3. G. vom 18. März 1895 XXVIII ©. 285 fg. 
?) Plenarbefchl. des vormaligen Ober-Trib. vom 3. Juni 1867, veröffentlicht in 

den Entfcheid. Bd. 57 ©. 474, BD. 58 ©. I. — Erl. der Minifter f. Handel und der 
landıv. Angel. vom 28. Febr. 186), Min-BL f. d. i. ®. 1861 ©. 72. — Entfcheid. des 
Ober-Trib. vom 19. April 1877 Bd. 70 ©. 136. — Entfcheid. des DO. . ©. vom 30. Jan. 

1886 XIII ©. 62, vom 26. Septbr. 1859 XVIII ©. 25 flg. und vom 18. März 1895 

XXVII ©. 285 flg.



mn 

Wohnt einem Fluffe oder einer Flußftreede die Natur eines öffentlichen 
Ftujfes bei, jo befchränft fich diefe Eigenfchaft nicht auf die Wafferrinme, in 

weicher fich die Schiffahrt bewegt oder auf denjenigen Theil, innerhalb defjen 

der Staat in Erfüllung der ihn durch $ 79 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. auf- 
erlegten Verpflichtung für die zur Sicherheit und Bequemlichkeit der Schiffahrt 

nöthigen Anftalten forgt, jondern fie umfaßt auch feitlich der Fahrftraße den 

gefammten Strom mit allen organisch zufammenhängenden Windungen und Aus- 
buchtungen.‘) Sn Uebereinftimmung mit diefer Auffaffung müffen auch Seen, 

welche von öffentlichen Strömen durchzogen werden, den für die Ströme maf- 

gebenden jchiffahrtspolizeilichen Beltimmungen unterliegen,”) dem entjpricht e3 

auch, wenn eine zufammenhängende Neihe von Landfeen, die durch flußartige 
Serengen mit einander in Berbindung ftehen, im Falle ihrer thatfächlichen DBe- 
nußung für die Schiffahrt polizeilich den öffentlichen Flüffen gleichgeachtet wird. 
Fur die Landfeen al3 jolche enthält das Allg. Landrecht Feine bezügliche Vor- 

jehrift, insbejondere erwähnen die SS 170 und 176 Tit. 11 Th. I Allg. Landr. 
der Seen nur in Bezug auf die Fifchereigerechtigkeit, jo daß hieraus ein Nück- 
fchluß auf ihre öffentliche Qualität nicht gezogen werden fann. $ 1 des Brivat- 
fußgejeges vom 28. Februar 1843 erläutert zwar den Begriff „Brivatflüffe” 

durch den Zujag „Quellen, Bäche, Flüffe, fowie Seen, welche einen Abflug 

haben“, indefjen jollten diefe Worte nach den Vorarbeiten diefes Gejeges den 

Begriff der privaten Gewäffer nicht beftimmen. 

Ausgehend von dem durch das Ober-Tribimal in den Erfenntniß vom 
15. Itovember 1859 (Striethorft, Archiv Bd. 36 ©. 10 fg.) generell aufgeftellten 
Sage: „Deffentliche Gewäfjer find die von Natur fchiffbaren Ströme, das Meer 
und überhaupt folche Gewäffer, welche zum gemeinen Beften dienen, als private 

aber folche zu betwachten, über die Jemand mit Ausfchließung Anderer aus eigener 

Macht durch fich felbit oder einen Anderen zu verfügen befugt ift, wobet e3 feinen 
Unterschied macht, ob dies Seitens des Staats (des Fiskus) oder einer Privat: 

perfon bezw. Gemeinde gejchieht", hat das Ober - Verwaltungsgericht in feiner 

Enfcheidung vom 2. November 1885, Bd. XII ©. 243 fa. für den Geltungs- 
bereich des Allgemeinen Landrechts anerkannt, daß vom Standpunkte des Volizei- 

vechts auch Diejenigen Landfeen als öffentliche Gewäfjer gelten müfjen, welche 

gleich den öffentlichen Strömen dem Schiffahrtsverfehre des Bubliftums gewidmet 
find, umd daß eine folche Widmung da anzunehmen ift, wo fich ein jolcher 

Schiffahrtsverfehr unter der Obhut der zur Schiffahrtspolizei berufenen ftaatlichen 

Organe vollzieht. 

2. Erwerbung nnd Berknft der Oeffentlichfeit. 

Wird durch den Wegfall von Schiffahrtshinderniffen in Folge natürlicher 
Norgänge ein bisher nicht fehiffbarer Strom der Schiffahrt erjchlofjen, jo nimmt 

derjelbe auch die Eigenschaft einer öffentlichen Wafferftvaße an. Fraglich kann 

e3 dagegen erfcheinen, welchen Einfluß die fünftliche Schiffbarmachung eines 

9) Entfeh. d. DO. B. ©. vom 15. April 1884 XI ©. 283 flg. 

°) Gntjch. des Neichsg. vom 8. März 1890, Pr. Ber. BL. Bd. XI ©. 338,
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Fluffes oder Flußtheiles auf deren Deffentlichfeit übt. Das Allgen. Landrecht 
beftinimt in den SS 40—42 Tit. 15 Th. II, daß Privatflüffe zum Nachtheile des 
bisherigen Eigenthümers nicht in fehiffbare Ströme verwandelt werden dürfen, 
daß aber der Staat das Necht hat, die Schiffbarmachung eines Privatflufjes 
durchzuführen, wenn dies dem gemeinen Beften zuträglich ift. Sn diefem Falle 

hat der Staat indeffen den bisherigen Eigenthümern für die in Folge jener 
Maßnahmen verlorenen Nugungen und vermehrten Laften volljtändige Schadlos- 

haltung zu gewähren und gehen durch die Schiffbarmachung die bisher an dem 
PBrivatfluffe beitehenden Eigenthumsrechte nur infoweit verloren, al3 fie mit der 

nunmehrigen Beftimmung des Fluffes unvereinbar find. Die Ausmittelung der 
zu gewährenden Entjchädigung hat nach den Vorfchriften des Gejeges über die 
Enteignung von Grumndeigenthbun vom 11. Juni 1874 (©. ©. ©. 221) zu 

erfolgen. 
x Sf der Fluß durch den Staat oder unter dejjen ausdrücklicher Gutheißung 

ganz oder theilweife für den allgemeinen Schiffahrtverfehr hergerichtet und be- 
ftimmmt, jo erlangt er bezw. die fchiffbar gemachte Theilftrecte die Eigenschaft 
eines öffentlichen Flufjes, jedoch unter Erhaltung der daran beftehenden Privat: 
berechtigungen. Auch wenn bei dev Negulivung einer Flußftreeke durch den Staat 

die Schiffbarmachung derfelben zwar nicht der unmittelbare Zweck des Unter: 
nehmens ift, aber mittelbar ducch feine Ausführung bewirkt wird und wenn fo- 
dann auf der regulivten Strecke unter Billigung der zuftändigen Behörden ein 
Schiffahrtsverfehr ftattfindet, gilt erjtere als öffentlich.) Die natürliche Flöß- 
barfeit begründet an fich noch nicht die Deffentlichfeit eines Fluffes.) Auch die 
Eigenschaft eines Fluffes al3 Grenzfluß zwijchen Breußen und einem anderen 

Staatsgebiet macht denjelben an fich noch nicht zu einem öffentlichen‘). Als 
folche angelegte Schiffahrtsfanäle ftehen in ftrom- und jchiffahrtspolizeilicher 
Hinficht unter der Aufficht der dazu berufenen Staatsbehörden. Sind fie von 

einem PBrivatunternehmer angelegt, jo bleiben dejjen Privatrechte daran im 
Uebrigen ungejchmälert. 

Berluftig gehen öffentliche Flüffe diefer ihrer Sondereigenfchaft, wie die 
Braris der VBerwaltungsgerichte in Uebereinftimmung mit dem Gemeinen Necht!!) 

angenommen hat, noch nicht dadurch, daß das nur zur Negulivung der Schiff: 
fahrtsrinne künstlich hergeftellte Wafferbett die Beftimmung erhält, an Stelle des 
eigentlichen Stromlaufes der Schiffahrt zu dienen. ?) Dagegen hört die Deffentlich- 
feit eines Flufjes auf, wenn er dauernd feine Schiffbarkfeit einbüßt. Dasjelbe, 
was von dem ganzen Ylufje gilt, gilt auch von längeren Theilftvecden desselben. 
Mit dem Aufhören der Deffentlichkeit gehen die auf diefer beruhenden Nechte 

®%, Entieh. des D.B.©. vom 5. April 1892 XXXII ©. 186, 157. 

%) Entf. d. D.B. &. vom 4. März 18%. Pr. Verwalt. BI. 88. XVII ©. 561. 
19, Entf. d. D.3. ©. vom 27. Dftober 1894 XXXVI ©. 213. 
2.1.88 D. de flum. 43, 12: si fossa manu facta sit, per quam fluit pu- 

blieum flumen, nihilominus publica fit, et ideo si quid ibi fiat in flumine publico 

factum videtur. 

2) Nieberding, Wafjerrecht ©. 59, Entfch. des DO. 3. G. vom 26. Septbr. 1889 XVII 

©. 225 fg. und vom 12. Jan. 1892 XXII ©. 189 fg.
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de8 Staates unter, und der Fluß wandelt fich auch infofern zu einem ‘Brivat- 

fluß, als den Uferbefigern die Gefanmtheit der an ihm möglichen Nubungen zus 
fällt, wogegen ihnen die auf $ 7 des Gefeges über die Brivatflüffe vom 28. Februar 
1843 beruhende Räumungspflicht erwächjt. '?) 

Die Frage, ob ein Gewäfjer die Eigenschaft eines öffentlichen bejigt, ift 
in ihrer Beantwortung durch thatfächliche Verhältniffe bedingt, die dem Wechjel 

unterworfen find. Eine gefegliche Feitlegung der zur Zeit als öffentlich geltenden 

Ströme ift für Preußen bisher nicht erfolgt, auch fehlt e8 an VBorfihriften da- 
rüber, durch wen und in welcher Weife eine Entjcheidung über diefe Frage mit 

allgemein verbindlicher Wirkung getroffen werden fanıı. Für das Gebiet des 
Weftpreußiichen Nechts war eine Feftjtellung der öffentlichen Flüffe feiner Zeit 

beabfichtigt; nach einer von den Ständen und der vormaligen Kriegs- und 
Domänenkammer zu Marienwerder gebilligten Aufftellung follten in dem neuejten 
Entwurf des Weftpreußifchen Provinzialrechts als öffentliche Flüffe aufgenont- 
men werden: 1) die Weichjel und Nogat, 2) die Drewenz, 3) die Nee, 4) die 

Brahe von Koronomwo Bis an die Weichjel, 5) die Mottlau von Herrengrebin 
bis an die Weichjel, 6) die Nadaune von der Praufter Schleufe ab bis an die 
Weiche.) In die Kodififation von 1844 ift etwas hierauf Bezügliches nicht 
übernonmen. 

Die Oeffentlichkeit eines Fluffes ift hiernacd) von Fall zu Fall feitzuftellen. 

Eine Feitjtellungsflage, welche die Erklärung eines Flufjes als eines öffentlichen 

diveft zum Gegenftande hat, ift weder in dem Verwaltungsftreitverfahren zuge 

(afjen, noch findet eine folche bei den ordentlichen Gerichten ftatt. Andererjeits 
befteht feine Vorjchrift, welche den Nechtsweg hinfichtlich diefer Frage überhaupt 

ausichließt."%) VBerwaltungs- und Civilgerichte find hiernach als befugt anzufehen 

und werden bei den verfchiedenften Gelegenheiten in die Lage vereßt, die 
Deffentlichfeit eines Gewäfjers als Inzidentpunft in den Urtheilsgründen zu bes 

handeln. Werden diefe Gründe auch an fich nicht vechtsfräftig und jchafft die 
ergehende Enticheidung auch nur unter den Streittheilen und nur für den ein- 

zelnen Streitfall Necht, jo liegt e8 doch auf der Hand, daß insbejondere bezüg- 

liche Urtheile der höchiten Gerichtshöfe für die Frage der Deffentlichkeit und Die 

Stellung der Verwaltungsbehörden zu derfelben von wefentlicher Bedeutung jein 

müjfen. 

3) In der Begründung des $ 32 des 1894 veröffentlichten Entwurfes eines Preußi- 

Ichen Wafjergefeges heißt eS diesbezüglich: 

„Nach dem geltenden Nechte gehen durch das Aufhören der Schiffbarkeit 

die dem Staate zuftehenden Nechte und Pflichten an den öffentlichen Flüffen 

unter. In Bayern Art. 2 Abf. 3 de8 Waffergefeges) und Baden Art. 3 des 

Waffergef.) bleiben öffentliche Flüffe als folche beitehen, auch wenn jie aufhören 

fchiff- oder flößbar zu fein. Eine folche Betimmung erfcheint weder folgerichtig, 

noch durch das Vedürfniß gerechtfertigt.” Vergl. Entfch. des D. B. ©. vom 

5. Sanıar 1898 NXXIII ©. 801 fg. 
) Leman, „Provinzialvecht der Provinz Weitpreußen“. Bd. I ©. 59. 

5) Gntjch. d. DO.B. 6. v. 16. März 1898 Pr. Verw.-Bl. XIV ©. 879. Entjch. 

des Gerichtshofs 3. Entjch. d. Kompetenzkonflifte vom 5 April 1856. Yuftiz. Min.=Bl. 

©. 180.
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Snfoweit die Schiffbarfeit eines Flufjes die Anwendung der Beitinmungen 

des Gejeges, betreffend die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den 
Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 1883 (6. ©. ©. 333) be- 

dingt, hat nah S 1 a.a. OD. im Zweifelsfalle mit Ausfchluß des Nechtsweges, 
jedoch vorbehaltlich des Nekurjes an den zuftändigen Minifter, der Ober-Bräfident 
über das Borhandenfein diefer Vorausfegung zu befinden. 

3. Benutung der öffentlichen Gewäjfer. 

Der Gebrauch, welcher von den öffentlichen Gewäfjern gemacht wird, wird 

Ichon nach vönich-vechtlicher Auffaffung durch die Borfehriften des Staates ge- 
regelt, dejjen Gebiet fie angehören.!‘) Zum Erlaß jolcher VBorfchriften ift der 

Staat fraft feiner Staatshoheit und nicht auf Grund fisfalifcher Eigenthums- 
rechte befugt. Daß dies die Auffaffung des Römijchen Rechts war, erhellt fehon 
aus dejjen Beftimmumgen über die insula in flumine nata und den alveus de- 
relictus.!”) Diejelbe Nechtsauffaffung hat auch in Deutichland Eingang ge 
funden, joweit das Allgemeinintereffe an dem Strome als der öffentlichen 
Wafjerftraße in den Vordergrund tritt und den Ausschluß jeder entgegenftehenden 

privaten Einwirkung fordert. Hierneben kommt für Deutfchland das jogenannte 

Wafjerregal in Frage, als Zufammenfaffung der Nechte des Staates auf gemifje 

Arten von Nugungen an den öffentlichen Gewäjjern. !°) 

Das preußifche Allgemeine Landrecht, dejien Borjchriften mit den Modififa- 
tionen der SS 68—72 des Weftpreuß. Provinzialrecht3 vom 19. April 1844 für 

das Weichjelgebiet maßgebend find, erklärt im $ 21 Tit. 14. Th. II die von 
Natur Schiffbaren Ströme ebenfo wie die Land» und Heerftraßen, die Ufer des 
Meeres und die Häfen für ein gemeines Gigenthum des Staates, jubjumirt im 

$ 22 a.a.D. das ausjchliegende Necht des Staates, gewiffe Arten herrenlofer 
Sachen in Bei zu nehmen, unter denjelben Begriff und bezeichnet im $ 24 
a. a. D. die Nußungsrechte an dem in den SS 21 und 22 a. a. DO. bejprochenen 
gemeinem Staatseigenthum als niedere Negalien. Dieje Rechtsauffaffung gelangt 
auch im S 38 Tit. 15 TH. II zum Ausdruck. Die weiteren Beftimmungen des 
Allgemeinen LandrechtS Taffen indejjen erkennen, daß die fliegende Welle und 
die Wafjerftraße als folche nicht als PBrivateigenthbum des Staates, fondern als 

Gemeingut Aller angefehen werden. $44 Tit. 15 Th. II geftattet einem Jeden den 
Gebrauch des Wafjers aus öffentlichen Stwömen durch Schöpfen, Baden und 
Tränen, $ 47 a. a. D. giebt die Schiffahrt auf öffentlichen Flüffen unter den 
vom Staate fejtgefegten Bedingungen für das Bublitum frei, S 50 a. a. 0. 
jpricht den Flußanliegern die Berechtigung zu, Fähren und Vrahmen zum eigenen 

- Gebrauch zu halten. 

'"#), L. 2 D. de flum. 48, 12: Quominus ex publico flumine ducatur aqua, 

nihil impedit, nisi Imperator aut Senatus vetet. 

17.88.12, 23,71. de RI. 2,4 

*), Windfcheid a. a. D. Bd I. ©. 392—395. Gerber, „Syftem des deutfchen Privat- 
recht8”. Sena 1870, ©. 160/5.
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Andererjeits zieht das Allgemeine Landrecht auch nicht die dem Eigen- 
thumsbegriff entjprechende Stonfequenz, daß dem Staate als Eigenthümer die 
einheitliche Herrchaft über den öffentlichen Fluß in allen feinen Beziehungen zu- 
fteht, jondern e3 zählt eine bejchränkte Anzahl einzelner Nurgungsvechte auf, die 

Vorbehalt des Staates bleiben, jo das Flößen von unverbundenem Holz ($ 49 

Zit. 51 Th. II), das Recht, Fähren und Brahmen zur Ueberfegung für Geld zu 
halten ($ 51 a. a. D.), den Filchfang ($ 73 a. a. D.), das Necht, Waffer- und 

Schiffsmühlen an und in öffentlichen Flüffen anzulegen ($ 229 a. a. D). Andere 
Beitimmungen lafjen wiederum erkennen, daß der Staat fich auch bei Emanation 

de3 Allgemeinen LandrechtS feiner aus der Staatshoheit fließenden Nechte und 

Berbindlichkeiten hinfichtlich der öffentlichen Wafferftraßen wohlbewußt und nur 
bemüht war, den nbegriff derjelben auf die der damaligen Nechtsanfchauung 

eigenthümliche Auffaffung des Staatseigenthums und der Negalien zurückzuführen. 
Sp wird im $ 79 Tit. 15 Th. II die Verbindlichkeit des Staates, fir die zur 

Sicherheit und Bequemlichkeit dev Schiffahrt nöthigen Anftalten zu forgen als 

eine Gegenleiftung für die dem Staate zufommende Nußgung der fehiffbaren Ge- 
wäjjer fonjtruirt. Auf der anderen Seite vindizirt fich der Staat den Ufer- 
anliegern gegenüber Befugnifje, die mit einem fisfalifchen Eigentum am Flufje 
außer Zujammenhang jtehen und Eingriffe m das Eigenthum der Betheiligten 
darjtellen, die daher mr in der Staatshoheit eine Grundlage finden können. 
Dies gilt beijpielsweife von der Vorjchrift des $ 97 Tit. 8 Th. I, nach der 

Yıemand an öffentlichen Flüffen, wenngleich auf feinen Eigenthume Schleufen, 

Wehre, Dämmie oder Brücken anlegen oder ändern darf, ohne daß zuvor die 

Nachbarn vernommen find und die Einwilliging des Staates beigebracht ift. 
Weiter fnüpft $ 52 Tit. 15 Th. II die Errichtung von Brücken über öffentliche 
Ströme, auch wenn diejfe auf eigenen Grund und Boden des Bauenden jtatt- 

finden foll, an eine befondere Erlaubniß des Staates, und S 62 a. a. D. bringt 

zum Ausdruck, daß Niemand an oder in Öffentlichen Flüffen Wafjerbaue führen 
joll, ohne fich vorher bei dem Staate gemeldet und die Genehmigung desjelben 
erhalten zu haben. 

Das Weitpreußifche Brovinzialrecht vom 19. April 1844 enthält, wie be- 

veit3 erwähnt, nur wenig auf das Wafjerrecht bezügliche VBorfchriften. ES ge- 

ftattet im $ 69 einem ‘Jeden, unter Beachtung der darüber beftehenden over noc) 

zu exlajfenden polizeilichen Beftimmungen, unverbundenes Holz auf öffentlichen 

Flüffen zu flößen und beläßt im $ 70 denjenigen, welche fich im Beige des 

Nechts befinden Fähren und Vrahmen zum Weberjfegen über Gewäfjer für Geld. 

zu halten, dies Necht auch fernerhin unter Vorbehalt der in polizeilicher Be- 
ziehung und in Anfehung des Fahrgeldes zu treffenden Anordnungen. snjeln 
in öffentlichen Flüffen find nach 5 4 fein Vorbehalt des Staates. Dasjelbe 
gilt nach $ 72 von dem Fifchfang im Öffentlichen Gewäfjern, das Recht, in 
diefen zu fiichen, geht nach $3 gegen den Fiskus nur durch 40-jährigen Nicht 
gebrauch verloren. Im Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dänme foll 
es nach $ 71 bei den beftehenden Vorfehriften und Emvichtungen jein Bewenden 
behalten. Das Gejeg vom 16. Februar 1857, welches das Wejtpreußifche 
Provinzialvecht für den vormaligen Freiftaat Danzig einführt, hat in Art, 2 die
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Gewohnheiten und anderen Nechtsnormen, welche das Recht der Stadtgemeinde 
Danzig, Fähren und Brahne zur Ueberjegung für Geld zu halten betreffen, bis 
auf weitere Anordnungen in Kraft belafjen. 

Gegenwärtig läßt fich die Stellung des Staates zu den öffentlichen Flüffen 
dahin präziftven, daß in ihnen Niemand ohne Genehmigung der zuftändigen Be- 
hörden etwas vornehmen darf, was über den gemeinen Gebrauch hinausgeht, daß 
jede ohne Genehmigung bergeftellte Anlage ohne Nücficht auf ihre Bejchaffenheit 
und ihre Einwirkung auf den Strom fehon deshalb polizeilich bejeitigt werden 
fann, weil fie wegen mangelnder Genehmigung al3 eine ungefegliche zu betrachten 

ist, und daß die Genehmigung der Errichtung von Anlagen im Strome jederzeit 

widerrufen werden fann. Die Nußungen der öffentlichen Ströme aber ftehen 
den Staat infoweit zu, als fie ihm durch befondere Gefege überwiejen find." 

. 4. Privatflüfje. 

Den Gegenjat zu den öffentlichen Flüffen bilden die PBrivatflüffe. Unter 
Brivatfluß ift ein fortwährender Wafferlauf zu verftehen, welcher fich in einem 

fejten, wejprünglich nicht Fünftlich hergeftellten Bette bewegt und nicht jchiffbar 

it.) Der $ 1 de3 Gejeßes über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 

1843, welcher den Begriff der Privatflüffe durch den Zujag „Quellen, Bäche 

oder ließe, jowie Seen, welche einen Abfluß haben“, erläutert, bietet damit 
eine beijpielsweije Aufzählung, aber feine Definition. Als Privatfluß gilt auch 
das erweiterte Flußbett, wenn der Fluß die alten Ufer zerftört und fich durch 
Fortreigen des hinterliegenden Landes ein neues oder erweitertes Bett und da- 

durch neue Ufer gebildet hat”), nicht aber eine Quelle, die ohne Bett über 

mehrere Grundftüce fließt und nicht das in Wegen wild abfließende Wafjer. 

Ebenjowenig find als Privatfluß unterivdische Wafjeradern anzufehen, welche 

eine Quelle jpeifen. Ueber untermwdifche Zuflüffe hat im Allgemeinen der Eigen- 
thümer des Grumd und Bodens das Berfügungsrecht, ohne Nückjicht auf das 

Ssntereffe oder auf eine etwaige Schädigung des Nachbarn. Bei Brunnen- 
anlagen ijt nach $ 130 Tit. 8 TH. TU.L.R. ein Abjtand von 3 Werkichuheu 
(= 90 em) einzuhalten.) Das Aufjuchen und Ausbeuten von Soolquellen als 

einer PBertinenz des Steinjalzes ift durch die SS 1, 3 des Allg. Berggejeges für 
die Preußifchen Staaten vom 24. Juni 1865 (©. ©. ©. 705) einem even 

auch auf fvemdem Grund und Boden unter den in den Gejege vorgefehenen Be- 
dingungen gejtattet und durch $ 135 a. a. DO. dem Bergwerfsbefiger das Ent- 
eignungsrecht auch für die Anlage von Spolleitungen und Soolbehältern zuge- 
ftanden. Die Verhältniffe der Brivatflüfje, welche das Allgemeine Landrecht in 

19) Entjch. des vorm. Ober-Trib. vom 4. Novbr. 1859 Bd. 52 ©. 54, und vom 

17. Januar 1873 in Striethorit, Archiv Bd. 87 ©. 320 fg. Entfchdg. des Neichsger. in 
Givilfachen vom 23. Septbr. 1880 III ©. 232 u. vom 10. Febr. 1851 Bd. IV ©. 258. 
Entjeh. des D.B. G. v. 27. Novbr 1897 XXXI ©. 263 fe. 

20) Entjh..des DO. 3. ©. vom 12. Septbr. 1889. Pr. VBerw.:Bl. XI ©. 148. 

21) Entich. des D.8. ©. v. 2. Juli 1839. XVIII ©. 861 fg. 

>) Entfch. des Neichsger. in Givilfachen vom 26. Juni 1886 Bd. NVI ©. 129 und 

vom 9. Januar 1883 Juftiz. Min=Bl. ©. 358.
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den SS 99 Th. I Tit. 8 und 39—42 Th. IT Tit. 15 behandelt, haben durch das 
Gejeb von 28. Februar 1843 eine umfaffende Neuvegelimg erfahren. 

Ein Eigenthumsrecht im eiwilrechtlichen Sinne bejteht auch an Privat: 
flüffen nicht. Zwar -jprechen die SS 42, 43 Tit. 15 TH. II Allg. Landr. von 

dem Eigenthümer und deffen Entjcehädigungsanfprüchen und $ 1 des Privatfluß- 
gejeßes rechnet mit dem Falle, daß Jemand das ausschließliche Eigenthun des 
ASluffes hat; unter diefem Eigenthum ift aber nur die Gefammtheit der Nubungs- 
rechte — Fifchereis, Jagd, Rohr, -Schilf- u. f.w. Nugung — zu verftehen. 

Es erhellt dies, wie fchon bei der Erörterung der öffentlichen Flüffe angedeutet 
it, aus den Beitimmungen des Allgemeinen Landrechts über die Alluvionen, 

‚snfeln und verlafjene Flußbetten. (S$ 225 fgd., 242 fgd., 263 fgd, Tit. 9 Th. 1 

Allg. Landr.??). Neben diejer civilvechtlichen Seite macht fich aber auch hin- 
fichtlich dev Privatflüffe die Thatfache geltend, daß fie die Intereffen der Al 
gemeinheit nach verjchiedenen Richtungen hin berühren. Schon das Römische 
Necht war, von der Auffaffung ausgehend, daß fait alle dauernd fließenden und 
durech ihre Größenverhältnifje von den bloßen Bächen unterfchiedenen Gewäffer 
für die Deffentlichfeit von Belang feien, zu dem Saß gelangt: flumina paene 
omnia publica sunt. °*) 

Die Nücfichtnahme des einzelnen Adjazenten am Brivatfluffe auf die Ge- 

jammtheit dev Uferbefiger erfcheint jchon dadurch bedingt, daß einmal Gegenftand 
des Nugungsrechtes Lediglich das an dem Grumdftüce des einzelnen Adjazenten 
vorüberfliegende Waffer ift, und daß amdererjeits an den Grenzen oberhalb und 
unterhalb des Uferbefiges eines Eigenthümers das gleichartige und gleichwerthige 

Nechtsgebiet des Nachbars beginnt. Das Gejeß .vom 28. Februar 1843 be- 
Schränft dementjprechend das Nubungsrecht des Einzelnen infoweit, als dies 

durch die Nückficht auf die gejeglichen Nechte der übrigen Uferbefiger geboten 

it. Hierneben trägt das Gejeß vom 28. Februar 1843 aber auch den Der- 
fehrs- und Gejundheitsinterefjen des gefanmten Bublifums Rechnung, inden 

e3 beijpielsweije in $ 3 die Zuleitung unveinev Abwäjjer in den Brivatfluß ver- 
bietet, wenn dadurch der Bedarf der Umgegend an reinem Wajjer beeinträchtigt 
oder eine erhebliche Beläftigung des Bubliftums verurjacht wird, im S 6 der 
Bolizeibehörde anheimftellt, die Anlegung von Flachs- und Hanfröthen zu unter: 
fagen, wenn fjolche die Heilfamfeit der LXuft beeinträchtigt, und im $ 8 den Exlaß 

einer Landesherrlichen Entjcheidung vorjieht, durch welche der Gebrauc) des 
Flufjfes zum Holzflößen für Jedermann freigegeben werden fann. 

ll. Der Flußlauf und feine Beltandtheile. 

1. Bett, Ufer, Lauf, Mindung. 

Stellt der Strom in rechtlicher Beziehung die fliegende Welle dar, jo er: 

>) Gntjch. des vorm. Ober-Trib. vom 1. Dftbr. 1866 in Striethorjts Archiv Bd. 65 

©. 26. Entf. de8 D.BG©. v. 20. Suni 1889 XVII ©. 259 fgd. Frank-Ntieberding 

Wafjerrecht ©. 67 fgd. 
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